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Die Kammerversammlung 
der Ärztekammer Nord-

rhein hat am 27.10.2001 
die Zusatzbezeichnung „Spezielle
Schmerztherapie“ beschlossen, die
damit in die Weiterbildungsordnung
(WBO) der nordrheinischen Ärz-
tinnen und Ärzte Eingang findet
und am 01.09.2002 in Kraft tritt.
Gleichzeitig hat die Kammerver-
sammlung die Einführung der allge-
meinen, gebietsbezogenen Schmerz-
therapie beschlossen (siehe Amtli-
che Bekanntmachungen S. 87 ff.).
Die aufgeführten Gebiete werden
als die für die Anerkennung der
„Speziellen Schmerztherapie“ rele-
vanten Gebiete mit Patientenbezug
angesehen. Es fehlt in dieser Auf-
zählung lediglich das Gebiet
Anästhesiologie, weil in diesem Ge-
biet bereits die Schmerztherapie in
Zusammenarbeit mit den für das
Grundleiden zuständigen Ärztin-
nen und Ärzte zur Weiterbildung
gehörte.

Übergangsbestimmungen

Wie für alle neu eingeführten
Arztbezeichnungen gelten auch für
die Zusatzbezeichnung „Spezielle
Schmerztherapie“ Übergangsbestim-
mungen und Fristen, in denen diese
Zusatzbezeichnung auf der Basis die-
ser Bestimmungen von Ärztinnen
und Ärzten erworben werden kann.

Für den Erwerb dieser Zusatzbe-
zeichnung gilt grundsätzlich § 23
Abs. 3 und Abs. 4, Satz 4.ff WBO. Da-
nach ist zum Erwerb dieser Zusatz-
bezeichnung eine mindestens ein-
jährige regelmäßige und überwie-
gende schwerpunktmäßige schmerz-
therapeutische Tätigkeit mit dem
Erwerb der besonderen Kenntnisse
und Erfahrungen innerhalb der

letzten acht Jahre vor der Ein-
führung dieser Zusatzbezeichnung,
das heißt in der Zeit vom 01.09.1994
bis 01.09.2002, nachzuweisen und
durch entsprechende Unterlagen zu
belegen. Regelmäßig und überwie-
gend bedeutet in diesem Zusam-
menhang, dass mindestens 50 Pro-
zent der jeweiligen Arbeitszeit 
als schmerztherapeutische Tätigkeit
nachzuweisen sind, wobei als 
Arbeitszeit mindestens von einer
Vollzeitbeschäftigung ausgegangen
wird. Im Einzelfall kann dies auch
über eine Vollzeitbeschäftigung hin-
ausgehen, wie in verschiedenen Ur-
teilen von Verwaltungsgerichten be-
stätigt wurde.

Zu beachten ist, dass die „Spezi-
elle Schmerztherapie“ nicht be-
stimmten Gebieten zugeordnet ist,
sondern fachübergreifend verstan-
den werden muss. Häufig handelt es
sich bei der Verwendung des Be-
griffs „Schmerztherapie“ um die all-
gemeine gebietsbezogene Schmerz-
therapie, die nicht über die Gebiets-
grenzen hinausgeht. Hierdurch kön-
nen jedoch die Anforderungen, die
an die „Spezielle Schmerztherapie“
gestellt sind, nicht abgedeckt wer-
den. Die Zusatzbezeichnung „Spe-
zielle Schmerztherapie“ geht über
die fachbezogene Schmerztherapie
des jeweiligen Gebietes (z.B. Neu-
rologie oder Orthopädie etc.) hin-
aus.

Mit der aktuellen Änderung der
WBO wurden auch die Gebietswei-
terbildungen in den Gebieten mit Pa-
tientenbezug um den Inhalt der all-
gemeinen Schmerztherapie des Ge-
bietes ergänzt. Diese Erweiterung
führt nicht zum Erwerb der Zusatz-
bezeichnung „Spezielle Schmerzthe-
rapie“, für die ganz spezifische An-
forderungen definiert sind.

Nachweis der ärztlichen Tätigkeit

Zum Erwerb der Zusatzbezeich-
nung „Spezielle Schmerztherapie“
muss der Nachweis der Interdiszi-
plinarität geführt werden. Inwieweit
konkret eine interdisziplinäre Ko-
ordination der Ärzte und sonstige
am Therapieplan zu beteiligenden
Personen und Einrichtungen er-
folgt, muss aus den jeweiligen Zeug-
nissen und Nachweisen hervorge-
hen. Aus den Unterlagen muss fer-
ner hervorgehen, dass es sich um die
Behandlung von chronisch
schmerzkranken Patienten handelt,
bei denen der Schmerz seine Leit-
und Warnfunktion verloren hat.

Im Rahmen der Übergangsbe-
stimmungen können die erforderli-
chen Belege der praktischen Tätig-
keit durch eine Selbstdarstellung
bzw. eine Eigenerklärung erbracht
werden. Die nachzuweisenden
schmerztherapeutischen Verfahren,
d.h. die Inhalte der Zusatzbezeich-
nung „Spezielle Schmerztherapie“
sind in einer Selbstdarstellung bzw.
Eigenerklärung ausführlich darzu-
stellen. Ärzte im Angestelltenver-
hältnis müssen ein entsprechend de-
tailliertes Zeugnis vorlegen. Den
Unterlagen sollte mindestens ein
standardisierter Dokumentations-
bogen, wie in den Richtlinien gefor-
dert, und ein Therapieplan, bezogen
auf einen konkreten Patientenfall
(anonymisiert) beigefügt werden.
Erforderlich ist dazu, die Darstel-
lung der standardisierten Schmerz-
anamnese, einschließlich der Aus-
wertung von Fremdbefunden,
Durchführung der Schmerzanalyse
(Chronifizierung, psychosoziale Si-
tuation etc.) und die Erstellung ei-
nes inhaltlich und zeitlich gestuften
Therapieplanes. Anhand dieser Do-
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kumentationsbögen und Therapie-
pläne soll die fachgerechte Durch-
führung der „Speziellen Schmerz-
therapie“ beurteilt werden. Zum
Nachweis der theoretischen Fort-
bzw. Weiterbildung ist entweder der
von verschiedenen Ärztekammern
bereits seit längerem angebotene
und anerkannte 80-stündige inter-
disziplinäre Kurs durch Teilnahme-
bescheinigungen nachzuweisen oder
als Äquivalent der Nachweis adä-
quater Fortbildungen durch Teilnah-
mebescheinigungen zu belegen.

Erforderliche Weiterbildungsbefugnis

Nach den Übergangsbestimmun-
gen des § 23 WBO gilt auch für 
die Zusatzbezeichnung „Spezielle
Schmerztherapie“, dass in den ers-
ten 18 Monaten nach Einführung
dieser Zusatzbezeichnung, also vom
01.09.2002 bis zum 29.02.2004, die
Weiterbildungszeiten auch dann an-
gerechnet werden, wenn der weiter-
bildende Arzt nicht für die Weiter-
bildung für diese Zusatzbezeich-
nung durch die Ärztekammern be-
fugt war, die Weiterbildung aber der
WBO entspricht.

Fristen der Übergangsbestimmungen

Die Übergangsbestimmungen
für die Zusatzbezeichnung „Spezi-
elle Schmerztherapie“ laufen im
Rahmen der allgemeinen Bestim-
mungen spätestens nach sieben Jah-
ren aus, so dass am 31.08.2009 
die Zusatzbezeichnung „Spezielle
Schmerztherapie“ nicht mehr nach
Übergangsvorschriften oder durch
Zeiten, die sich nach diesen Über-
gangsvorschriften errechnen oder
auf die Übergangstermine bezie-
hen, erworben werden kann. Anträ-
ge, wie oben beschrieben, mit
Selbstdarstellung oder mit Zeugnis-
sen von Ärzten ohne Weiterbil-
dungsbefugnis sind spätestens bis
zum 29.04.2004 zu stellen.

Gerd Nawrot
Dr. R. D. Schäfer

W E I T E R B I L D U N G

Checkliste zum Erwerb der Zusatzbezeichnung 
„Spezielle Schmerztherapie“ 

I. Was ist für den Erwerb der Zusatzbezeichnung „Spezielle Schmerztherapie“ nachzu-
weisen?

➤ Facharztanerkennung mit Patientenbezug.

➤ Mindestens 12monatige regelmäßige überwiegende und schwerpunktmäßige 
Tätigkeit in der „Speziellen Schmerztherapie“.

➤ Nachweis theoretischer Fort-/Weiterbildung von mindestens 80 Stunden.

➤ Weiterbildungsinhalte, die den Erwerb der besonderen Kenntnisse und Erfahrungen
innerhalb des Zeitraumes der letzten acht Jahre vor der Einführung der Zusatz-
bezeichnung belegen.

Es ist also nicht eine achtjährige Tätigkeit ausschlaggebend, sondern die besonderen
Kenntnisse und Erfahrungen innerhalb mindestens eines Jahres in entsprechender 
Intensität müssen als Äquivalent einer Regelweiterbildungszeit von einem Jahr 
nachgewiesen werden.

II. Was muss für den Erwerb der Zusatzbezeichnung „Spezielle Schmerztherapie“ bei
der Ärztekammer Nordrhein eingereicht werden?

➤ Entsprechendes Antragsformular zum Erwerb der Zusatzbezeichnung „Spezielle
Schmerztherapie“ mit Angaben zur Facharztanerkennung.

➤ Nachweis der mindestens 12monatigen regelmäßigen überwiegenden praktischen
schmerztherapeutischen Tätigkeit durch entweder eine Selbstdarstellung oder ein
entsprechendes Zeugnis.

➤ Teilnahmebescheinigungen der anerkannten interdisziplinären Kurse über Schmerz-
therapie von mindestens 80 Stunden oder adäquate Fortbildungsnachweise.

➤ Mindestens ein standardisierter Dokumentationsbogen sowie ein Therapieplan, 
bezogen auf einen konkreten Patientenfall (anonymisiert).

III. Was ist sonst noch zu beachten?

➤ Die Bearbeitung der entsprechenden Anträge wird vermutlich je nach Menge des 
Antragseingangs einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anerkennung ist auf jeden
Fall nach Beschluss der Kammerversammlung und nach den Bestimmungen der 
Zusatzbezeichnung „Spezielle Schmerztherapie“ nur durch Teilnahme an einer
mündlichen Prüfung erwerbbar.

➤ Die Einzelnachweise, also die Weiterbildungsinhalte der Zusatzbezeichnung und was
durch den einzelnen Antragsteller an Untersuchungs- und Behandlungsverfahren so-
wie an speziellen schmerztherapeutischen Verfahren nachzuweisen ist, sind nach
der Artikelsatzung (auf Seite 89 veröffentlicht) zu entnehmen.

➤ Für die verschiedenen Gebiete gelten etwas unterschiedliche nachzuweisende Inhal-
te. Die Inhalte strukturieren sich nach konservativen Gebieten (z.B. Innere Medizin,
Neurologie etc.), operativen Gebieten (Chirurgie, Neurochirurgie, Orthopädie etc.)
und konservativ-interventionellen Gebieten (Anästhesiologie, Strahlentherapie etc.).

➤ Für die erforderliche Bearbeitungsgebühr von Euro 127,- wird Ihnen mit der Ein-
gangsbestätigung Ihres Antrags ein entsprechender Überweisungsträger übersandt,
der dann bereits alle Angaben einschließlich der Antragsnummer und anderer Anga-
ben für die Buchhaltung enthält. Bitte benutzen Sie nur diese Überweisungsträger,
um Gebühren an die Kammer zu überweisen.

➤ Musterzeugnisse und Vordrucke für die Selbstdarstellung sowie alle anderen Unterla-
gen können bei der Ärztekammer Nordrhein, Abteilung Weiterbildung, Tersteegen-
straße 31, 40474 Düsseldorf, Tel.: 0211/4302 530 bis 534, Fax: 0211/4302 535
angefordert und über die Homepage www.aekno.de in der Rubrik
„Weiterbildung/Anträge und Merkblätter“ abgerufen werden.

Für weitere Fragen sind die Sachbearbeiterinnen der Abteilung Weiterbildung für Sie
während der normalen Kernarbeitszeit (Mo.- Do. 9.00 - 15.00 Uhr; Fr. 9.00 - 14.00 Uhr)
über die Durchwahlen 0211/4302 530 bis 534 erreichbar.


